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2. Änderung der Friedhofsordnung 
vom 08.03.2018

für die Friedhöfe der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde Bodenburg 
in Bodenburg und Östrum

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe
(Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsblatt 1974 S. 1) und § 30 der 
Friedhofsordnung für die Friedhöfe der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde Bodenburg in Bodenburg und 
Östrum vom 08.03.2018 hat der Kirchenvorstand am 05.10.2023 folgende 2, Änderung beschlossen:

Artikel 1

1. § 15 a erhält folgende Fassung:

§ 15 a

Rasenreihengrabstätten

(1) Rasenreihengrabstätten sind Reihengrabstätten für Erdbestattungen, deren Pflege durch den 
Friedhofsträger oder einen durch den Friedhofsträger beauftragten Dritten erfolgt.

(2) Die Gestaltung je Grabstätte erfolgt mit einer ebenerdig verlegten steinernen Gedenkplatte mit 
den Maßen 30 cm (Länge) x 40 cm (Breite) x 4 cm (Höhe), die den Namen sowie das Geburts- und 
Sterbejahr der Verstorbenen enthält. Die Anschaffung und das Setzen der Gedenkplatte veranlasst 
die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten. Grabmale, Einfassungen, 
Blumenschmuck und sonstige Gegenstände dürfen wegen der notwendigen Rasenpflege nicht 
aufgestellt werden. In Bodenburg ist es möglich, dass der Blumenschmuck und andere 
Trauergegenstände am zentralen Gedenk-Grabmal abgelegt werden.

(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für 
Reihengrabstätten auch für Rasenreihengrabstätten.

2. § 15 b erhält folgende Fassung:

§ 15 b

Urnen-Rasenreihengrabstätten

(1) Urnen-Rasenreihengrabstätten sind Reihengrabstätten für Urnenbestattungen, deren Pflege 
durch den Friedhofsträger oder einen durch den Friedhofsträger beauftragten Dritten erfolgt.

(2) Die Gestaltung je Grabstätte erfolgt mit einer ebenerdig verlegten steinernen Gedenkplatte mit 
den Maßen 30 cm (Länge) x 40 cm (Breite) x 4 cm (Höhe), die den Namen sowie das Geburts- und 
Sterbejahr der Verstorbenen enthält. Die Anschaffung und das Setzen der Gedenkplatte veranlasst 
die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten. Grabmale, Einfassungen, 
Blumenschmuck und sonstige Gegenstände dürfen wegen der notwendigen Rasenpflege nicht 
aufgestellt werden. In Bodenburg ist es möglich, dass der Blumenschmuck und andere 
Trauergegenstände am zentralen Gedenk-Grabmal abgelegt werden.
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(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für 
Reihengrabstätten auch für Urnen-Rasenreihengrabstätten.

Artikel 2

Diese Änderung der Friedhofsordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Hildesheim in Kraft.

Die vorstehende Änderung der Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, Abs.
2 und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Hildesheim, den

LS

Ev.-Iuth. Kirdhenkreis Hildesheimer Land - Alfeld 

 

Der Kirchenkiteisvorstand 
Im Auftrag

Bevollmäcl
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Sitzung 

des Ausschusses für Jugend, Soziales und Gesundheit 

am Mittwoch, 31. Januar 2024 um 15:30 Uhr 
im Großen Sitzungssaal des Kreishauses,  

Marie-Wagenknecht-Str. 3 in 31134 Hildesheim 
 

T a g e s o r d n u n g : 
 
I.Öffentliche Sitzung: 
 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der 

Tagesordnung 
  
2. Einwohnerfragestunde 
  
3. AMEOS Klinikum Alfeld 
  
3.1. Sondersitzung des A6 

- Antrag der Gruppe vom 25.01.2024 
 - Antrag 502/XIX 

 
3.2 Maßnahmen für eine gute Krankenhausversorgung im Landkreis Hildesheim 

- Antrag der CDU-Fraktion vom 25.01.2024 
- Antrag Nr. 503/XIX 
 

4. Mitteilungen der Verwaltung 
  
5. Anfragen 
  
 
 
Hildesheim, den 25.01.2024         Landkreis Hildesheim 

  Der Landrat 

  In Vertretung  

 

  gez. Knollmann      
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Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kreisentwicklung, Bau und Tiefbau 
am Dienstag den 06.02.2024 um 16:00 Uhr im Kleinen Sitzungssaal des Kreishauses 
Hildesheim, Marie-Wagenknecht-Straße 3, 31134 Hildesheim 
 
Tagesordnung für die öffentliche Sitzung am 06.02.2024 
 
I.Öffentliche Sitzung: 
 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung 
 -  
2. Genehmigung des Protokolls vom 14.11.2023 
 -  
3. Einwohnerfragestunde 
 -  
4. Vorstellung der Arbeit des Radiosenders Tonkuhle 
 -  
5. Sachstandsbericht Wohnraumversorgungskonzept 
 Vorlage 589/XIX-  

 
6. Mitteilungen der Verwaltung 
 -  
7. Anfragen 
 -  
  
 
 
Landkreis Hildesheim 
Der Landrat 
In Vertretung 
 
gez. Rosemann 
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Öffentliche Ausschreibung 

Im Landkreis Hildesheim wird 

zum 01. August 2024 

gemäß §§ 9, 9a und 10 des Gesetzes über das Berufsrecht und die Versorgung im Schornstein-
fegerhandwerk (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz – SchfHwG)  

die Tätigkeit als 
bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger 

für den Kehrbezirk 213-LK HI (m/w/d) 

wie folgt erneut ausgeschrieben: 

Der ländliche Bezirk 213 umfasst Teile des Ortsteils Nordstemmen sowie alle Straßen der Ort-
steile Barnten, Groß Escherde, Heyersum, Klein Escherde und Rössing der Gemeinde Nord-
stemmen. 

Die Bestellung erfolgt durch den Landkreis Hildesheim als zuständige Behörde und wird – un-
ter Berücksichtigung der Altersgrenze – auf sieben Jahre befristet (§10 Abs. 1 SchfHwG). Auf 
die Bestimmung des § 10 Abs. 1 SchfHwG zum Erlöschen der Bestellung bei Erreichen der Al-
tersgrenze wird verwiesen. Entsprechend § 8 Abs. 1 SchfHwG kann ein bevollmächtigter Be-
zirksschornsteinfeger (m/w/d) nur für jeweils einen Bezirk bestellt werden. 

Nach § 9a Abs. 4 SchfHwG darf sich ein bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger (m/w/d) 
grundsätzlich frühestens zwei Jahre nach Wirksamkeit seiner Bestellung erneut bewerben.   

Die Aufgaben und Tätigkeiten eines bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers (m/w/d) wer-
den in den §§ 13 ff SchfHwG beschrieben. Bewerber (m/w/d) müssen gemäß § 9a Abs. 2 
SchfHwG die handwerksrechtlichen Voraussetzungen zur selbständigen Ausübung des 
Schornsteinfeger-Handwerks besitzen. Weiter müssen die Bewerber (m/w/d) die für die Erfül-
lung der Aufgabe eines bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers (m/w/d) erforderlichen 
Rechtskenntnisse verfügen und diese auf Verlangen nachweisen. Ebenso müssen sie die für 
die Ausübung der Tätigkeit erforderlichen gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllen.  
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Auswahlentscheidung 
 
Die Auswahl zwischen den Bewerbern (m/w/d) wird nach ihrer Eignung, Befähigung und fach-
lichen Leistung vorgenommen. Dabei wird neben der persönlichen und fachlichen Zuverläs-
sigkeit und Eignung besonderer Wert auf den Stand der aktuellen Fachkenntnisse und die 
praktische Berufserfahrung gelegt. Engagement, Kontakt- und Konfliktfähigkeit und ein siche-
res Auftreten werden erwartet. 
 
Ist auf der Grundlage der vorgelegten Bewerbungsunterlagen eine Entscheidung über die 
Vergabe eines der Kehrbezirke nicht möglich, können Bewerber (m/w/d) zu einem Bewer-
bungsgespräch eingeladen werden. 
 
Vor der Auswahlentscheidung kann unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen sachkundige Dritte zur Beurteilung der Leitungserfahrung oder berufsspezifische Fortbil-
dungen und Zusatzqualifikationen beteiligt werden. Gleiches gilt für die Durchführung von Be-
werbungsgesprächen. 
 
Der Bewerber (m/w/d), der als Bestqualifizierter (m/w/d) aus dem Auswahlverfahren hervor-
gegangen ist, wird der ausgeschriebene Kehrbezirk angeboten. Nimmt der Bewerber (m/w/d) 
den ihm angebotenen Kehrbezirk an, werden die übrigen Bewerber hierüber benachrichtigt 
und ihnen der erfolgreiche Bewerber bekanntgegeben. Eine rechtliche Überprüfung der Aus-
wahlentscheidung ist nur im Rahmen eines Klageverfahrens gegen die Bestellung zulässig. Ge-
mäß § 10 Abs. 4 SchfHwG hat eine Klage gegen die Bestellung keine aufschiebende Wirkung. 
Mit Einreichung der Bewerbung erklären sich die Bewerber (m/w/d) ausdrücklich damit ein-
verstanden, dass im Rahmen einer Klage gegen eine Bestellung, ihre im Auswahlverfahren er-
zielten Ergebnisse (Punkte/Auswertungen usw.) so weit als für das jeweilige Verfahren not-
wendig, offen gelegt werden dürfen. 
 
Die schriftliche Bewerbung und die vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis 

zum   

29.02.2024 

an den 
           Landkreis Hildesheim   
           Ordnungsamt / Schornsteinfegeraufsicht 

                        - Bewerbungsunterlagen Kehrbezirk 213-   
           V E R T R A U L I C H 
           Marie-Wagenknecht-Str. 3 
           31134 Hildesheim   

 
Für die Einhaltung der Bewerbungsfrist (Ausschlussfrist), einschließlich der Vorlage der voll-
ständigen Bewerbungsunterlagen, gilt das Datum des Posteingangs beim Landkreis Hildes-
heim.  
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Bewerbungsunterlagen 
 

Für die Teilnahme am Ausschreibungsverfahren und zur Prüfung der Voraussetzungen zur Be-
stellung als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger (m/w/d) sind folgende Unterlagen ein-
zureichen:  
 
1. Eine eigenhändig unterzeichnete schriftliche Bewerbung, die den Familiennamen, den o-

der die Vornamen, die Anschrift, die E-Mail-Adresse und mindestens eine Telefonnummer 
enthält. 

2. Ein tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild, der genaue und lückenlose Angaben über die 
berufliche Vorbildung und den beruflichen Werdegang und alle Qualifikationen beinhal-
tet und aus dem Beginn und Ende der jeweiligen Tätigkeit hervorgeht.  

3. Ein Nachweis über das Vorliegen der Voraussetzungen zur Eintragung in die 
Handwerksrolle (z. B. Meisterprüfungszeugnis). Die Bewerber (m/w/d) müssen fachlich 
für die Ausübung der ausgeschriebenen Tätigkeit geeignet sein. Gemäß § 9a Abs. 1 
SchfHwG ist fachlich geeignet, wer die handwerkrechtlichen Voraussetzungen zur 
selbstständigen Ausübung des Schornsteinfegerhandwerks besitzt. Das ist der Fall bei 
Personen, die mit dem Schornsteinfegerhandwerk in die Handwerksrolle eingetragen sind 
oder die nach §§ 7 bis 9 Handwerksordnung (HwO) ohne weiteres in die Handwerksrolle 
eingetragen werden können. 

4. Zeugnisse mit Noten über die Gesellenprüfung und die Meisterprüfung oder über gleich-
wertige Qualifikationen; im Falle einer in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen 
Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder der Schweiz erworbenen Berufsqualifikation die nach § 6 der EU/EWR-Hand-
werk-Verordnung vorzulegenden Unterlagen und Bescheinigungen 

5. Lückenlose Nachweise über die bisherigen Schornsteinfegertätigkeiten, insbesondere in 
Form von Bestellungsurkunden, Arbeitsverträgen, Arbeitsbescheinigungen, Arbeitszeug-
nissen, Sozialversicherungsnachweisen sowie Gewerbean-, -um- oder -abmeldungen in 
den letzten fünfzehn Jahren vor Veröffentlichung der Ausschreibung (31.01.2009 bis 
30.01.2024). Aus den Nachweisen muss die Dauer der jeweiligen Tätigkeiten (Beginn und 
Ende) hervorgehen. 

6. Nachweis über geleistete bzw. in Anspruch genommene Wehr-/Zivildienst, Mutterschutz-
zeit, Elternzeit oder sonstige Ausfallzeiten, sofern innerhalb der letzten fünfzehn Jahre die 
Berufstätigkeit nach der Gesellenprüfung davon unterbrochen wurde. 

7. Nachweise über berufsspezifische, produktneutrale Fortbildungen in den letzten sieben 
Kalenderjahren vor Veröffentlichung der Ausschreibung (31.01.2017 bis 30.01.2024). 

8. Nachweise (Zeugnisse mit Noten) über Zusatzqualifikationen, z. B. Betriebswirt des Hand-
werks, Gebäudeenergieberater, abgeschlossenes berufsbezogenes Hochschulstudium, 
Ausbildungsbefugnis im Schornsteinfegerhandwerk. 

9. Nachweise über die Tätigkeit als Referent in der berufsspezifischen Fort- und Weiterbil-
dung in den letzten sieben Kalenderjahren vor Veröffentlichung der Ausschreibung 
(31.01.2017 bis 30.01.2024) 

10. Nachweis über die Führung eines zertifizierten Schornsteinfegerbetriebes oder die Haupt-
beschäftigung in einem solchen Betrieb. 

11. Vorlage eines Gewerbezentralregisterauszuges für Behörden (dieses darf nicht älter als 
drei Monate ab Veröffentlichung der Ausschreibung sein). Zur Fristwahrung ist der Nach-
weis über die Beantragung bei der Wohnortgemeinde ausreichend. Als Grund ist der Hin-
weis „Überprüfung Zuverlässigkeit“ einzutragen. 
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12. Vorlage eines Führungszeugnisses für Behörden (dieses darf nicht älter als drei Monate 
ab Veröffentlichung der Ausschreibung sein). Zur Fristwahrung ist der Nachweis über die 
Beantragung bei der Wohnortgemeinde ausreichend. Als Grund ist der Hinweis „Überprü-
fung Zuverlässigkeit“ einzutragen. 

13. Eine unterzeichnete Eigenerklärung darüber, ob innerhalb der letzten zwölf Monate vor 
Veröffentlichung der Ausschreibung gegen den Bewerber (m/w/d) strafgerichtliche Ver-
urteilungen ergangen sind, ein gerichtliches Strafverfahren anhängig oder ein anhängiges 
Ermittlungsverfahren bekannt ist. 

14. Eine aktuelle schriftliche Eigenerklärung, dass der Bewerber (m/w/d) zur Übernahme des 
Kehrbezirkes und die Ausführung der Schornsteinfegerarbeiten gesundheitlich geeignet 
ist. 

15. Eine unterzeichnete Eigenerklärung, dass der Bewerber (m/w/d) in geordneten finanziel-
len Verhältnissen lebt und insbesondere keine Verbindlichkeiten gegenüber dem zustän-
digen Finanzamt, der Deutschen Rentenversicherung, der Bayerischen Versorgungskam-
mer, der Berufsgenossenschaft und der Krankenkasse bestehen. 

16. Die Bewerber (m/w/d) haben schriftlich darüber Auskunft zu erteilen, ob sie sich auch bei 
einer anderen Behörde für die Verwaltung eines Kehrbezirkes beworben haben. Falls ja, 
ist die jeweils zuständige Bestellungsbehörde anzugeben. 

17. Eine unterzeichnete Eigenerklärung, dass der Bewerber (m/w/d) die Informationen der 
Datenschutzgrundverordnung (Anlage 2) zur Kenntnis genommen wurden. 

 
Folgende Unterlagen sind nur von derzeitigen und ehemaligen Bezirksschornsteinfegern 
(m/w/d) vorzulegen, sofern sie einer anderen Aufsichtsbehörde unterliegen bzw. unterla-
gen: 
a. Eine unterzeichnete schriftliche Eigenerklärung, ob der Bewerber (m/w/d) Inhaber eines 

Kehrbezirks ist oder war, zu welcher Aufsichtsbehörde der Kehrbezirk gehört, ob die Be-
stellung in den letzten zehn Jahren, vor der Veröffentlichung der Ausschreibung für den 
Bezirk nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 SchfHwG aufgehoben worden ist.  

b. Eine unterzeichnete schriftliche Eigenerklärung, ob und ggfls. welche Aufsichtsmaßnah-
men nach § 21 SchfHwG in den letzten zehn Jahren ergriffen oder eingeleitet worden sind. 

c. Eine unterzeichnete schriftliche Zustimmungserklärung, dass die Personalakte zur Ein-
sichtnahme bei der derzeitigen oder ehemaligen zuständigen Schornsteinfegeraufsichts-
behörde, bei der eine Bestellung erfolgt war, anfordern zu dürfen. 

d. Eine unterzeichnete schriftliche Erklärung, dass bei positiver Entscheidung über die Be-
werbung, die Aufhebung der bestehenden Bestellung rechtzeitig bei der zuständigen Be-
hörde beantragt wird. 

 

Hinweis 
Die aufgeführten Unterlagen sind als einfache Kopie in der gemäß Ausschreibung vorgege-
benen Reihenfolge vorzulegen. Es wird um Übersendung einfacher Ösenhefter mit halben 
Deckel (keine Ordner) gebeten. Im Falle einer Bestellung erklärt sich der Bewerber (m/w/d) 
mit einem Abgleich der Kopien mit den Originalunterlagen vor Ort einverstanden. Die gefor-
derten schriftlichen Erklärungen sind eigenhändig zu unterschreiben. Sie können in einem 
Schriftstück zusammengefasst werden. Für fremdsprachlich eingereichte Unterlagen ist eine 
deutsche Übersetzung durch einen vereidigten Übersetzer beizufügen. Die Unterlagen der Nr. 
2, 11 bis 17 sowie a bis d dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als 3 Monate ab Veröffentlichung 
der Ausschreibung sein. 
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Unvollständige oder nicht fristgerecht vorgelegte Bewerbungsunterlagen können zum Aus-
schluss vom Bewerbungsverfahren führen.  

Bei der Abgabe unzutreffender Erklärungen, bei der Vorlage veralteter, falscher oder gefälsch-
ter Nachweise sowie vollständig fehlender deutscher Übersetzungen werden die Bewerber 
(m/w/d) vom Auswahlverfahren ausgeschlossen. 

Die Nutzung des Vordruckes für die abzugebenden Erklärungen am Ende des Ausschreibungs-
textes ist freigestellt. Es können natürlich auch selbst formulierte Erklärungen abgegeben wer-
den. 

Fahrtkosten und sonstige Kosten im Zusammenhang mit der Bewerbung und/oder eines Be-
werbungsgespräches können nicht erstattet werden. Soweit der Bewerbung kein ausreichend 
frankierter DIN A4-Rückumschlag beigefügt ist, wird davon ausgegangen, dass auf eine Rück-
gabe der Unterlagen bei unterlegenen Bewerbern verzichtet wird. In diesem Fall werden die 
Unterlagen nach Abschluss des Ausschreibungsverfahrens (rechtskräftige Bestellung des aus-
gewählten Bewerbers) sachgerecht vernichtet. Die Unterlagen der erfolgreichen Bewerber 
werden während es Zeitraumes der Bestellung aufbewahrt und nach erneuter rechtskräftiger 
Bestellung des nächsten Bezirksinhabers (m/w/d) sachgerecht vernichtet. 

Für die Bestellung zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (m/w/d) wird eine Verwal-
tungsgebühr (zurzeit 328,00 €) erhoben. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
Frau Frohns, Telefon 0 51 21 / 309-3042, Telefax 0 51 21 / 309-95-3042 
E-Mail: ordnung@landkreishildesheim.de 

Hildesheim, 31.01.2024  
Landkreis Hildesheim  
-  Ordnungsamt  -  
Az. (204) 32-55-11-13 
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Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kreisentwicklung, Bau und Tiefbau 
am Dienstag den 06.02.2024 um 16:00 Uhr im Kleinen Sitzungssaal des Kreishauses 
Hildesheim, Marie-Wagenknecht-Straße 3, 31134 Hildesheim 
 
Tagesordnung für die öffentliche Sitzung am 06.02.2024 
 
I.Öffentliche Sitzung: 
 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung 
 -  
2. Genehmigung des Protokolls vom 14.11.2023 
 -  
3. Einwohnerfragestunde 
 -  
4. Vorstellung der Arbeit des Radiosenders Tonkuhle 
 -  
5. Sachstandsbericht Wohnraumversorgungskonzept 
 Vorlage 589/XIX-  

 
6. Mitteilungen der Verwaltung 
 -  
7. Anfragen 
 -  
  
 
 
Landkreis Hildesheim 
Der Landrat 
In Vertretung 
 
gez. Rosemann 
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Sitzung des Ausschusses für  

Verkehrssicherheit, Verbraucher- und Bevölkerungsschutz (A3) 
am Donnerstag, den 08. Februar 2024 um 16.00 Uhr  

im Kleinen Sitzungssaal des Kreishauses in Hildesheim 
 
 

 
T a g e s o r d n u n g:      
 
I. Öffentliche Sitzung: 
 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung 
  
2. Genehmigung des Protokolls vom 02.11.2023 
  
3. Einwohnerfragestunde 
  
4. Entgeltfestsetzung der FTZ für das Jahr 2024 
 - Vorlage 569/XIX 

 
5. Tempo 30 vor Kindergärten in Hotteln und Groß Düngen 

Antrag der CDU-Fraktion vom 16.01.2024 
 - Antrag 496/XIX 

 
6. Hochwasser- und Bevölkerungsschutz 

- Antrag der FDP und der Unabhängigen vom 17.01.2024 
 - Antrag 499/XIX 

 
7. Nachtragshaushalt 2024 – hier Einrichtung eines Fachzuges Hochwasserschutz 

- Antrag der Gruppe vom 22.01.2024 
 - Antrag 501/XIX 

 
8. Mitteilungen der Verwaltung 
  
9. Anfragen 
  
 
  
  
  
 
 
 
Hildesheim, den  31.01.2024      Landkreis Hildesheim 
         Der Landrat 
         In Vertretung 
          
          gez. Wißmann 
         (Erste Kreisrätin)   
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